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A. Auslegungsmethoden
• Juristische Methodik (Savigny „Auslegungscanones“)

• Vier Auslegungsmethoden gehören zum juristischen Auslegungskanon:
1. Wortlautauslegung
2. Historische Auslegung
3. Systematische Auslegung
4. Teleologische Auslegung

Ergänzende Auslegungsmethoden (nicht nach Savigny)
• Rechtsvergleichende Auslegung
• Verfassungskonforme Auslegung (GG)
• Richtlinienkonforme Auslegung (EU-Richtlinien)
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B. Verfahrensarten
In der Klausur ist zwischen zwei Verfahrensarten zu unterscheiden:

1. Abstrakte Normenkontrolle (gegen ein Gesetz)
• Objektives Rechtsbeanstandungsverfahren: unabhängig von einem konkreten Prozess oder 

Rechtsstreit (kein Antragsgegner) – Abstrakte Prüfung der Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes
• In der Klausur: Prüfung der Vereinbarkeit von Bundes- oder Landesrecht mit dem Grundgesetz

2. Organstreitverfahren (gegen eine Maßnahme oder Unterlassung)
• Kontradiktorisches Verfahren zwischen obersten Bundesorganen bzw. Teilen derselben 

(Antragsteller gegen Antragsgegner) über ihnen durch das Grundgesetz zugewiesene Rechte 
und Pflichten (Kompetenzen)

• In der Klausur: Prüfung des Verstoßes einer konkreten Maßnahme oder Unterlassung des 
Antragsgegners gegen das Grundgesetz & Prüfung einer dadurch entstandenen konkreten 
Rechtsverletzung bzw. -gefährdung des Antragstellers
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B. Verfahrensarten – Wdh. Abstrakte Normenkontrolle

A. Zulässigkeit
I. Zuständigkeit: Art. 93 I Nr. 2 GG i. V. m. §§ 13 Nr. 6, 76 ff. 

BVerfGG 

II. Antragsberechtigung
• Bundesregierung, Landesregierung oder 1/4 der Mitglieder des 

Bundestages – Art. 93 I Nr. 2 GG i. V. m. § 76 I BVerfGG 
• (kein Antragsgegner zu prüfen!)
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B. Verfahrensarten – Wdh. Abstrakte Normenkontrolle

III. Antragsgegenstand
• Bundes- oder Landesrecht in all seinen Ausprägungen – Art. 93 I Nr. 2 GG i.V.m. 

§ 76 I BVerfGG 
• Alle formellen und materiellen Gesetze 

• Formelle Gesetze: Im Wege des durch die Verfassung vorgegebenen Gesetzgebungsverfahrens 
zustande gekommen 

• Materielle Gesetze: Alle Rechtsnormen 

• (P) GG-Normen – „verfassungswidriges Verfassungsrecht“: Antragsgegenstand ist das 
verfassungsändernde Gesetz! (vgl. BVerfGE 30, 1 ff.; BVerfGE 109, 279 ff.) 

• Gesetzgebungsverfahren muss abgeschlossen und Norm verkündet sein (Inkrafttreten 
nicht nötig) 
• Grundsätzlich ist keine vorbeugende Normenkontrolle möglich 
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B. Verfahrensarten – Wdh. Abstrakte Normenkontrolle

IV. Antragsgrund
• Gemäß Art. 93 I Nr. 2 GG: „Meinungsverschiedenheiten oder Zweifel“ 

über die Vereinbarkeit der angegriffenen Norm mit höherrangigem Recht 

• Gemäß § 76 I BVerfGG: Norm muss „für nichtig gehalten werden“ 

• (P) Maßstab des Art. 93 I Nr. 2 GG oder des § 76 I BVerfGG
• h. L.: Verfassungskonforme Auslegung des § 76 I BVerfGG erforderlich, da sonst ein 

Verstoß gegen Art. 93 I Nr. 2 GG und damit gegen die Normenhierarchie vorliegen 

würde → Zweifel genügen 
• BVerfG: § 76 BVerfGG konkretisiert Art. 93 I Nr. 2 GG in zulässiger Weise →

Wortlaut des § 76 I BVerfGG ist maßgebend 
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B. Verfahrensarten – Wdh. Abstrakte Normenkontrolle

V. Form und Frist
• Form gem. § 23 I BVerfGG (S. 1 Schriftform, S. 2 begründet) 

• keine Frist → objektives Rechtsprüfungsverfahren 
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B. Verfahrensarten – Wdh. Abstrakte Normenkontrolle

B. Begründetheit
• Der Antrag ist begründet, wenn die angezweifelte Norm tatsächlich verfassungswidrig 

ist. 
• Prüfung von formeller und materieller Verfassungsmäßigkeit der angezweifelten Norm 

1. Formelle Verfassungsmäßigkeit 
1. Gesetzgebungszuständigkeit 
2. Gesetzgebungsverfahren 
3. Form (Ausfertigung und Verkündung) → wird regelmäßig als Bestandteil des Verfahrens geprüft 

2. Materielle Verfassungsmäßigkeit 
• Bei verfassungsändernden Gesetzen: Ewigkeitsklausel der in Art. 79 III GG genannten Grundsatze
• Prüfungsmaßstab für einfaches Bundesrecht: GG
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B. Verfahrensarten – Wdh. Organstreit
A. Zulässigkeit
I. Zuständigkeit: Art. 93 I Nr. 1 GG, § 13 Nr. 5, 63 ff. BVerfGG
II. Beteiligtenfähigkeit: Antragsteller gegen Antragsgegner

• Alle obersten Bundesorgane
• Organteile, soweit im GG oder in den Geschäftsordnungen mit eigenen 

Rechten ausgestattet (bspw. Bundestagspräsident, Ausschüsse, Fraktionen [§ 10 
GO BT], Mitglieder der Bundesregierung, bestimmtes Mitgliederquorum, 
Abgeordnete hinsichtlich ihrer Rechte aus Art. 38 I 2 GG) 

• Parteien, wenn es um ihre verfassungsmäßigen Statusrechte – ausschließlich 
Rechte aus dem Grundgesetz, Art. 21 GG – geht (ansonsten 
Verfassungsbeschwerde) 
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B. Verfahrensarten – Wdh. Organstreit
III. Antragsgegenstand

• Rechtserhebliche Maßnahme oder Unterlassung des Antragsgegners (Handeln, Dulden 
oder Unterlassen)
• Die beanstandete Maßnahme oder Unterlassung ist rechtserheblich, wenn zwischen den Parteien 

eine konkrete Meinungsverschiedenheit über verfassungsrechtliche Rechten und Pflichten besteht
• Bei einer Maßnahme ohne Rechtsfolgen (-) – bspw. bloße Rüge im Bundestag (anders 

jedoch Ordnungsruf, vgl. § 36 GO BT) 
• Beispiele von konkreten verfassungsrechtlichen Rechten und Pflichten:

• Auflösung des Bundestages nach Art. 68 GG durch den Bundespräsidenten
• Beeinträchtigung von Abgeordnetenrechte nach Art. 38 I 2 GG durch den Bundestag
• Beeinträchtigung von Fraktionsrechten, bspw. Nichtanerkennung des Fraktionsstatus
• Erlass eines Gesetzes oder das Unterlassen ein Gesetz zu erlassen (nicht jedoch das konkrete 

Gesetz als solches –> dann abstrakte Normenkontrolle
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B. Verfahrensarten – Wdh. Organstreit
IV. Antragsbefugnis

• Gemäß § 64 BVerfGG Möglichkeit der Verletzung oder unmittelbaren Gefährdung von 
Organrechten aus dem Grundgesetz (Rechte aus den Geschäftsordnungen sind hier 
nicht ausreichend) – sog. Möglichkeitstheorie
• Ausschließliche Möglichkeit der Verletzung oder Gefährdung aus der organschaftlichen Stellung, 

die sich unmittelbar aus dem Grundgesetz ergibt
• Häufig: Kompetenzübergriffe des Antragsgegners

• Da auch Organteile klagen können ist auch eine Prozessstandschaft möglich (gesetzlich 
durch § 64 I BVerfGG vorgesehen) – Gedanke des Minderheitenschutzes
• Bspw. Fraktionen machen die Rechte des Bundestages geltend
• Umstritten, ob auch der einzelne Abgeordnete die Rechte des Bundestages geltend machen kann 

(BVerfG: keine Geltendmachung der Rechte des Bundestages durch einen einzelnen 
Abgeordneten möglich)
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B. Verfahrensarten – Wdh. Organstreit

V. Allgemeines Rechtsschutzbedürfnis
• Nur bei entsprechenden Anhaltspunkten im Sachverhalt zu prüfen (grds. 

durch die Antragsbefugnis indiziert)
• Fehlen des Rechtsschutzbedürfnisses:

• Bestehen einer einfacheren außergerichtlichen Möglichkeit der Rechtsverteidigung
• Der Antragsteller hätte die Rechtsverletzung durch eigenes Verhalten vermeiden 

können
• Die Beschwer ist durch Erledigung der Sache entfallen (nicht jedoch wenn eine 

rechtsbeeinträchtigende Wirkung in der Zukunft besteht)
• Keine Wiederholungsgefahr bei einmaligen Handlungen ersichtlich
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B. Verfahrensarten – Wdh. Organstreit

VI. Form und Frist
• Form gemäß § 23 I BVerfGG (S. 1 Schriftform, S. 2 begründet)

• Nennung der gerügten Norm gemäß § 64 II BVerfGG

• Frist gemäß § 64 III BVerfGG (6-Monatsfrist ab Bekanntwerden der 

Maßnahme oder Unterlassung) 
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B. Verfahrensarten – Wdh. Organstreit
B. Begründetheit

• Der Antrag des/der X (Antragsteller) ist begründet, soweit die 
Maßnahme/Unterlassung des/der Y (Antragsgegner) verfassungswidrig war und 
X dadurch in seinen verfassungsmäßigen Rechten verletzt oder unmittelbar 
gefährdet wird, §§ 64 I, 67 S. 1 BVerfGG. 

1. Prüfung der Verfassungswidrigkeit des Handelns/Duldens/Unterlassens des 
Antragsgegners 

2. Prüfung einer dadurch entstandenen subjektiven Verletzung der 
verfassungsmäßigen Rechte des Antragstellers 
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B. Verfahrensarten – Wdh. Organstreit
B. Begründetheit

• Bei der Prüfung der Verletzung von einfachen subjektiven Rechten (bspw. 
Abgeordnetenrechte oder Fraktionsrechte) bietet sich folgendes Prüfungsmuster an:

1. Rechtsposition des Antragsstellers
• Bestehen eines Rechts, das dem Antragsteller durch das Grundgesetz übertragen wurde

2. Beeinträchtigung des Rechts
• Handeln, Dulden oder Unterlassen des Antragsgegners beeinträchtigt die Rechtsposition des 

Antragstellers in irgendeiner Form

3. Rechtfertigung der Beeinträchtigung
Eine Rechtfertigung der Beeinträchtigung kann in Betracht kommen
• durch andere Bestimmungen des Grundgesetzes (bspw. Staatsstrukturprinzipien)
• Dann: Abwägung der widerstreitenden Interessen
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B. Verfahrensarten – Wdh. Organstreit
B. Begründetheit

• Andernfalls kann auch geprüft werden, ob das konkrete Vorgehen des 
Antragsgegners mit dem Grundgesetz in Einklang steht

• Dann ist in dieser Prüfung die etwaige Verletzung der Rechte des Antragstellers 
zu würdigen

• Bspw.:
• Entsprach das konkrete Vorgehen des Bundespräsidenten (bspw. hinsichtlich der 

Ausfertigung eines Gesetzes) dem im Grundgesetz vorgesehenen Verfahren oder hat er 
etwaige Pflichten bzw. Rechte anderer Organe verletzt?

• Entsprach das konkrete Vorgehen des Bundeskanzlers (bspw. hinsichtlich der 
Richtlinienkompetenz) dem im Grundgesetz vorgesehenen Verfahren oder hat er 
etwaige Pflichten bzw. Rechte anderer Organe verletzt?

Repetitorium Staatsrecht I – Cederic Meier Lehrstuhl für Staatstheorie, Politische Wissenschaften und Vergleichendes Staatsrecht 08.02.2024



C. Die Staatstrukturprinzipien
Art. 20 GG

(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer
Bundesstaat

(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen 
und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, 
der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.

(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die 
vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und 
Recht gebunden.
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C. Die Staatsstrukturprinzipien
• Die Staatstrukturprinzipien folgen aus Art. 20 GG und sind damit durch die 

Ewigkeitsklausel des Art. 79 III GG besonders geschützt
• Demokratieprinzip (Volkssouveränität, Wahlen und Repräsentation, Legitimation der 

Staatsgewalt [Legitimationsketten], Parlamentsvorbehalt und Wesentlichkeitstheorie, 
Mehrheitsprinzip, Minderheitenschutz, etc.)

• Rechtsstaatsprinzip (Gewaltenteilung, Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes, 
Normenhierarchie, Vertrauensschutz und Rückwirkungsverbot, Bestimmtheit und 
Normenklarheit, Rechtsschutzgarantie, Verhältnismäßigkeit, etc.)

• Bundesstaatsprinzip (Staatsqualität der Bundesländer, Homogenitätsgebot gemäß Art. 28 
I GG, Beteiligung der Länder an der Gesetzgebung, Bundestreue, etc.)

• Republikprinzip
• Sozialstaatsprinzip
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D. Das Gesetzgebungsverfahren

I. Einleitungsverfahren, Art. 76 GG 

• Verfassungsmäßige Gesetzesinitiative 

• Gesetzesinitiative nur „aus der Mitte des Bundestages“, von der 

Bundesregierung oder dem Bundesrat 

• (P) Externe Ausarbeitung eines Gesetzes

• (P) Einbringen eines durch die Bundesregierung ausgearbeiteten 

Gesetzes durch eine Fraktion (aus der Mitte des Bundestages)
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D. Das Gesetzgebungsverfahren
II. Hauptverfahren, Art. 77 GG
• Verfassungsmäßiger Gesetzesbeschluss 
• Beschluss des Bundestages

• (P) Verstoß gegen GO BT –> unerheblich, da die GO BT bloßes Innenrecht darstellt
• Ordnungsgemäße Beteiligung des Bundesrates:

• Zu unterscheiden ist zwischen Einspruchsgesetzen (Regelfall) und Zustimmungsgesetzen
• Das Einspruchsgesetz stellt den Regelfall dar (wenn nichts geregelt ist, liegt ein 

Einspruchsgesetz vor!), während ein das Vorliegen eines Zustimmungsgesetzes explizit 
durch das Grundgesetz vorgesehen sein muss

• (P) Im Bundesrat ist nur die einheitliche Stimmabgabe eines Landes möglich, 
Art. 51 III 2 GG
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D. Das Gesetzgebungsverfahren
III. Abschlussverfahren, Art. 82 GG 

• Verfassungsmäßige Ausfertigung und Verkündung des Gesetzes

• (P) Prüfungskompetenz des Bundespräsidenten

Demokratische Perspektive der Gesetzgebung des Bundestages beachten:

• In Entsprechung des Demokratieprinzips muss der Bundestag als legislatives Zentralorgan 

Deutschlands dauerhaft in der Lage sein, Gesetze zu erlassen (Gesetzgebungsfunktion)

• Dabei ist die Organisation von Ausschüssen (Besetzung im Spiegelbild des Plenums) und 

Fraktionen zu würdigen
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E. Rechtsstellung der Abgeordneten
• Prinzip der Repräsentation

• Rechtliche Fähigkeit aufgrund der engen Rückbindung (öffentlicher 
Willensbildungsprozess und demokratische Wahlen) für die Vertretenen in einer 
Versammlung, in der die Verschiedenheit der Interessen und das Streben nach 
Gemeinwohl zugleich Ausdruck finden, verbindlich zu handeln und zu 
entscheiden

• Repräsentation als „unabdingbare“ Herrschaftstechnik des 
Grundgesetzes, da unmittelbare Entscheidungen durch das Volk nur 
begrenzt möglich sind (vgl. direkte Demokratie)

• Mit Art. 38 I 2 GG und Art. 20 II 2 GG bekennt sich das GG eindeutig 
zum Prinzip der Repräsentation
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E. Rechtsstellung der Abgeordneten
• Gemäß Art. 38 I 2 GG sind die Abgeordneten Vertreter des ganzen Volkes und 

an Aufträge und Weisungen nicht gebunden

• Freies Mandat der Abgeordneten, das die Grundlage des Abgeordnetenstatus 
darstellt

• Insbesondere folgende Rechte lassen sich aus Art. 38 I 2 GG herleiten
• Recht auf Teilnahme an den Sitzungen des Bundestages
• Rederecht und Stimmrecht
• Beteiligung am Frage- und Informationsrecht des Parlaments
• Beteiligung an parlamentarischen Wahlen
• Das Recht, sich einer Fraktion anzuschließen
• Mitarbeit in einem Ausschuss
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E. Rechtsstellung der Abgeordneten
• Art. 46 I GG: Indemnität der Abgeordneten

• Art. 46 II GG: Immunität der Abgeordneten (begrenzt auf die Dauer des 
Mandats) – Soll die Funktionsfähigkeit des Parlaments erhalten

• „Mitgliedschaftsrechte“ der Abgeordneten
• Zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit und Repräsentativität des Parlaments können 

Einschränkungen der Rechte notwendig sein (meist durch den Bundestag in der GO selbst)

• Jedoch kein vollständiger Entzug der Rechte aus Art. 38 I 2 GG möglich

• Oft Konflikt mit Art. 21 GG: Fraktionszwang (nicht mit Art. 38 I 2 GG vereinbar) 
und Fraktionsdisziplin (mit Art. 38 I 2 GG nach h. M. vereinbar)
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F. Wahlrechtsgrundsätze / Wahlrecht
• Art. 38 I 1 GG: „Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, 

gleicher und geheimer Wahl gewählt.“

• Allgemein: Alle Bürgerinnen und Bürger sind wahlberechtigt, soweit allgemeine Voraussetzungen (z.B. 
Mindestalter) erfüllt sind; Keine Gruppe aus sozialen, politischen oder wirtschaftlichen Gründen von der Wahl 
ausgeschlossen (Ausweitung – bspw. auf EU-Bürgerinnen und -Bürger, die in Deutschland leben oder das 

„Familienwahlrecht“ – derzeit umstritten) 

• Unmittelbar: Die Wählerstimmen werden direkt für die Zuteilung der Abgeordnetensitze verwertet; keine 
Zwischeninstanz (z.B. Wahlmänner) 

• Frei: Stimme kann frei von staatlichem Zwang oder sonstiger unzulässiger Beeinflussung abgegeben werden; 
Niemand wird wegen Wahlentscheidung benachteiligt 
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F. Wahlrechtsgrundsätze / Wahlrecht
• Gleich: Alle Wahlberechtigten haben gleich viele Stimmen; Gleiches Gewicht aller Stimmen; Ausnahmen aus dem alten 

Wahlrecht: 5 %-Sperrklausel / Grundmandatsklausel. 

• Allen Stimmen kommt der gleiche Zähl- und Erfolgswert zu

• Zählwertgleichheit: Die Stimme einer jeden Person zählt genauso viel, wie die Stimmen aller anderen Personen

• Erfolgswertgleichheit: Jede Stimme hat gleiches Gewicht für die Zusammensetzung des Parlaments – Gleicher Erfolg 
und gleiche Beeinflussung des Wahlergebnisses 

• Geheim: Es darf nicht feststellbar sein, wie jemand gewählt hat. 

• Öffentlichkeit der Wahl (wenigstens gewohnheitsrechtlich anerkannt): Wahl wird vor den Augen der Öffentlichkeit 
vollzogen; Die wesentlichen Teile des Wahlvorgangs und die Ergebnisermittlung sind öffentlich überprüfbar (bspw. Recht 
auf Anwesenheit im Wahlraum (nicht in den Wahlkabinen) während des Wahlvorgangs und während der Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses.

Insgesamt muss das Wahlrecht demokratischen Grundsätzen (unmittelbare Folge und Voraussetzung des 
Demokratieprinzips) entsprechen!
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G. Die Bundesregierung
• Regierungsbildung: Kanzlerwahl durch den Bundestag, Art. 63 GG – Ernennung 

der Bundesminister auf Vorschlag des Kanzlers, Art. 64 GG

• Regierungsprinzipien:
• Richtlinienkompetenz, Art. 65 S. 1 GG

• Ressortprinzip, Art. 65 S. 2 GG

• Kollegialprinzip, Art. 65 S. 3 GG

• Die Regierungsverantwortung trägt der Bundeskanzler!
• Konstruktives Misstrauensvotum, Art. 67 GG (Kanzlerneuwahl durch den Bundestag)

• Vertrauensfrage, Art. 68 GG (jedoch kein Selbstauflösungsrecht des Bundestages)
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G. Der Bundespräsident
• Funktionen:

• Repräsentationsfunktion, bspw. Art. 59 I GG

• Integrationsfunktion

• Reservefunktion, bspw. Art. 68, 63 IV 3, 81 GG

• Beurkundungsfunktion, bspw. Art. 82 GG (Staatsnotar)

• Prüfungsrecht des Bundespräsidenten
• Formelles und Materielles Prüfungsrecht bzgl. Gesetzen (Arg. insb. Bindung an Recht und 

Gesetz, Art. 20 III GG)

• Kein politisches Prüfungsrecht bzgl. Gesetzen!
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G. Die Rechtsprechung
• Besondere Bedeutung für das Rechtsstaatsprinzip!

• Als judikativer Bestandteil der Gewaltenteilung von großer Bedeutung

• Im Grundgesetz insb. Art. 92 bis 97 GG, Art. 101 GG, Art. 103 GG

• Eine Ergänzung der Vorschriften zur Organisation des Bundesverfassungsgerichts 
im Grundgesetz ist grundsätzlich unproblematisch möglich
• Als Verfassungsänderung müsste sie sich jedoch aufgrund von Art. 79 III GG i.V.m. Art. 20 

GG an den Staatsstrukturprinzipien – insbesondere dem Rechtsstaatsprinzip – messen

• Insbesondere die aktuell diskutierte „Übertragung“ derzeit im BVerfGG getroffener 
Bestimmungen zur Gerichtsorganisation
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Fragen?
– Repetitorium Staatsrecht I –

cederic.meier@jura.uni-goettingen.de
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